
Bekanntmachung nach § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes über das 

Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung in bestimmten Fällen 

 

Die Meldebehörde ist gemäß Bundesmeldegesetz (BMG) berechtigt, Daten von 

gemeldeten Personen an Dritte zu übermitteln.  

In folgenden Fällen können Sie einer Übermittlung auf Antrag widersprechen: 

 

A) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für 

Wehrpflicht 

Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der 

Datenübermittlung gemäß  

§ 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit § 58c Abs. 1 Soldatengesetz (SG) 

widersprechen.  

B) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-

rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person 

angehört, sondern Familienangehörige der meldepflichtigen Person 

angehören 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG in 

Verbindung mit § 42 Abs. 2 BMG widersprechen. 

C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 

Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung 

mit § 50 Abs. 1 BMG widersprechen.  

D) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- 

oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung 

mit § 50 Abs. 2 BMG widersprechen.  

E) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage  

Sie können der Datenübermittlung gemäße § 50 Abs. 5 BMG in 

Verbindung mit § 50 Abs. 3 BMG widersprechen.  

 

 

Eichenau, 12.02.2024  
 

 

Josef Spiess 

Zweiter Bürgermeister 

 

 

Hinweis zur Beantragung: 

 

Das Formular auf Einrichtung einer Übermittlungssperre finden Sie auf unserer 

Internetseite www.eichenau.org unter Rathaus & Politik - Formulare – Anträge 

http://www.eichenau.org/

